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Einleitung

Es war ein Paukenschlag, als das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit sei-
nem abschließenden Urteil im Verfahren zum Public Sector Purchase Program-
me (PSPP) sowohl das PSPP der Europäischen Zentralbank (EZB) als auch 
das die Rechtmäßigkeit des Programms bestätigende Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) zu Ultra-vires-Akten erklärte, die am Anwendungsvor-
rang des Unionsrechts nicht teilhätten und daher in Deutschland unanwendbar 
seien.1 Mit diesem Urteil endete zunächst eine lange juristische Auseinander-
setzung über die Rechtmäßigkeit der europäischen Maßnahmen zur Bewäl-
tigung der Eurokrise,2 die zu zahlreichen Verfahren vor dem BVerfG geführt 
hatte. Hintergrund dieser Verfahren ist ein seit Jahrzehnten schwelender Kon-
flikt zwischen BVerfG und EuGH über Ausmaß und Grenzen der europäischen 
Integration, der dogmatisch auf ein unterschiedliches Verständnis vom Anwen-
dungsvorrang des EU-Rechts zurückzuführen ist und dem beide Gerichte, trotz 
unterschiedlicher Ausgangspositionen, bisher mit gerichtlichem Dialog und ge-
genseitiger Rücksichtnahme begegnet sind.3 Auch in den vorherigen Verfah-
ren zur Eurokrise hatte das BVerfG die einzelnen Maßnahmen – teilweise nach 
Vorlage an den EuGH – zwar umfassend geprüft und partiell unter umfassen-
de Bedingungen gestellt, im Ergebnis aber keine Verletzung europa- oder ver-
fassungsrechtlicher Anforderungen festgestellt.4 Seinen historisch einmaligen 
Charakter erhält das PSPP-Urteil nun dadurch, dass es den angesprochenen 
Konflikt erstmalig und in aller Deutlichkeit eskaliert hat. Nicht weniger als die 
„methodische Unvertretbarkeit des Urteils“5 warf das BVerfG dem EuGH vor 

1 BVerf GE 154, 17, 94 ff. Rn. 116 ff., 117 ff. Rn. 154 ff., 150 ff. Rn. 232 ff. – PSPP-Urteil.
2 Der Begriff „Eurokrise“ wird hier als Oberbegriff für die seit 2007 andauernde Staats-

schulden-, Banken- und makroökonomische Krise des Euroraums verwendet, so auch Sach-
verständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 64 ff. Allgemein zur Eurokrise und den ergrif-
fenen Maßnahmen siehe Häde, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 119 AEUV Rn. 16 ff.; 
Manger-Nestler, in: Müller-Graff, EnzEuR, Bd. 4, § 25 Rn. 143 ff. sowie Selmayr, in: Müller-
Graff, EnzEuR, Bd. 4, 1. Aufl., § 23 Rn. 57 ff.

3 Ausf. zum Konfliktbild und zur Rechtsprechung der Gerichte siehe noch Kap. 1, B.
4 BVerf GE 129, 124 – EFSF; BVerf GE 132, 195 – Europäischer Stabilitätsmechanismus; 

BVerf GE 135, 317 – ESM-Vertrag; BVerf GE 134, 366 – OMT-Vorlagebeschluss; BVerf GE 
142, 123 – OMT-Urteil; BVerf GE 146, 216 – PSPP-Vorlagebeschluss; BVerf GE 151, 202 – 
Bankenunion.

5 BVerf GE 154, 17, 99 ff. Rn. 123 ff. – PSPP-Urteil; s. a. das Inhaltsverzeichnis der Ent-
scheidung.



2 Einleitung

und erneuerte so mit Nachdruck seinen Anspruch, über die Grenzen der euro-
päischen Integration auch und gerade gegenüber dem EuGH zu wachen. Das 
PSPP-Verfahren stellt eine Zäsur dar, die nicht nur aufgrund ihrer Auswirkun-
gen für das künftige Verhältnis von EuGH und BVerfG, sondern auch für die 
europäische Integration insgesamt eine genauere Untersuchung nahelegt. Da 
eine umfassende Reform der Europäischen Union (EU) bzw. ihrer vertraglichen 
Grundlagen durch die Mitgliedstaaten mittelfristig nicht zu erwarten ist, bleibt 
der Umgang der Gerichte mit dem Phänomen der europäischen Integration für 
dessen Fortgang entscheidend. Darüber hinaus dürfte sich der bereits in der 
Eurokrise erkennbare Trend fortsetzen, kontroverse europapolitische Entschei-
dungen auf die Gerichte zu verlagern,6 zumal infolge der beschlossenen Finanz-
hilfen für von der Corona-Pandemie besonders getroffene Mitgliedstaaten die 
nächste Verfahrenswelle vor dem BVerfG bereits begonnen hat.7

Diese Arbeit nimmt daher das PSPP-Verfahren zum Anlass, um das Verständ-
nis und den Umgang von BVerfG und EuGH mit dem Phänomen der europäi-
schen Integration zu untersuchen. Vor dem Hintergrund, dass das PSPP-Verfah-
ren und das eng damit im Zusammenhang stehende OMT-Verfahren die beiden 
ersten Vorlagen des BVerfG an den EuGH waren und beide Gerichte somit in 
einem direkten Austausch standen,8 aktualisiert sich in besonderem Maße die 
Frage, inwieweit die Gerichte in Bezug auf die europäische Integration tatsäch-
lich miteinander sprechen oder nicht doch eher aneinander vorbeireden.9 Die 
Tatsache, dass die Auseinandersetzung ausgerechnet beim unmittelbaren Aus-
tausch offen ausbrach, scheint auf ein gestörtes Kommunikationsverhältnis hin-
zudeuten. Demgegenüber steht allerdings auch die lange Zeit des vorherigen, 
indirekten Dialogs ohne endgültige Eskalation. Es liegt daher die Vermutung 
nahe, dass sich die Gerichte in ihrem Austausch irgendwo zwischen den beiden 
Extremen des Miteinander- bzw. Durcheinanderredens bewegen. Dafür spricht 
auch der Gedanke, dass ein Dialog eine gemeinsame Sprache bzw. ein gemein-
sames Verständnis nicht voraussetzt, sondern gerade erst schafft, indem die Dia-
logpartner sowohl „Verschiedenes über dasselbe“ als auch „dasselbe über Ver-

6 Dazu Grimmel, EuR 2013, 146, 165 ff., insb. 167; s. a. Saurugger, Theoretical Approa-
ches to European Integration, S. 86 f.; Susanne K. Schmidt, in: Höpner/A. Schäfer, Politische 
Ökonomie der europäischen Integration, S. 101, 110 ff., insb. S. 121 u. 123. Zuvor Everling, 
in: Schwarze, Der Europäische Gerichtshof als Verfassungsgericht und Rechtsschutzinstanz, 
S. 137, 151.

7 BVerfG, Beschl. v. 26.03.2021 – 2 BvR 547/21 (BeckRS 2021, 5519) – ERatG-Hän-
gebeschluss; Beschl. v. 15.04.2021 – 2 BvR 547/21 (BeckRS 2021, 7968) – einstweilige An-
ordnung ERatG.

8 Auf die erstmalige Vorlage durch BVerf GE 134, 366 – OMT-Vorlagebeschluss folgte die 
Antwort in EuGH, Urt. v. 16.06.2015 – Rs. C-62/14, ECLI:  EU:  C: 2015:400 – Gauweiler u. a. 
Auf die zweite Vorlage BVerf GE 146, 216 – PSPP-Vorlagebeschluss folgte EuGH, Urt. v. 
11.12.2018 – Rs. C-493/17, ECLI:  EU:  C: 2018:1000 – Weiss u. a.

9 Vgl. Poli, Der Staat 55 (2016), 373 ff., insb. 386 ff., Hervorh. d. Verf.; sehr deutlich auch 
F. Kirchhof, NJW-aktuell 16 (2019), 12.
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schiedenes“ äußern.10 Jedenfalls dem Grundgedanken nach lassen sich diese 
Kategorien auch auf EuGH und BVerfG übertragen. Einerseits erfassen sie trotz 
einer unterschiedlichen (Rechts-)Sprache und abweichender Zugänge („Ver-
schiedenes“) mit der europäischen Integration ein einheitliches tatsächliches 
Phänomen („dasselbe“). Gleichzeitig ist es beispielweise in Anbetracht der Ent-
wicklung gemeinsamer europäischer Werte und Rechtsprinzipien sowie des 
europäischen Grundrechtsschutzes aus den gemeinsamen Verfassungsüberlie-
ferungen der Mitgliedstaaten (Art. 6 Abs. 3 EUV) nicht ausgeschlossen,11 dass 
hinter dem dogmatischen Konflikt ein von Beginn an abweichendes Integrati-
onsverständnis („Verschiedenes“) steht, dem die Gerichte aber mit einheitlichen 
oder jedenfalls vergleichbaren Maßstäben („dasselbe“) begegnen.

Ziel dieser Arbeit ist es daher zu bestimmen, in welchem Umfang die euro-
päische Integration von BVerfG und EuGH nun eher als „dasselbe“ oder eher 
als etwas „Verschiedenes“ erfasst wird. Mit anderen Worten geht es darum, das 
Integrationsverständnis von BVerfG und EuGH zu untersuchen bzw. die Maß-
stäbe, welche die Gerichte an die europäische Integration anlegen, zu verglei-
chen. Dies wird es ermöglichen, die Grundzüge für eine maßstabsorientierte 
Kooperation zu legen, die über einen Fokus auf gemeinsame Integrationsmaß-
stäbe einen Beitrag zur Deeskalation künftiger gerichtlicher Auseinanderset-
zung liefern kann.

Es geht somit einmal mehr um die sehr grundsätzliche Frage, welchen Ein-
fluss nationales und europäisches Recht auf das zu großen Teilen politisch ge-
prägte Phänomen der europäischen Integration haben. Während das Verhältnis 
von Recht und Politik schon auf der Ebene des nationalen Verfassungsrechts 
regelmäßig zu Kontroversen führt,12 werden die Reibungsflächen beider Berei-
che durch das Hinzutreten der rechtlichen und politischen Prozesse auf europäi-
scher Ebene noch einmal erheblich vergrößert. Diese Reibung geht soweit, dass 
die Rechtsprechung von EuGH und BVerfG zum Anwendungsvorrang bzw. 
zur Kontrolle von Maßnahmen der EU nicht nur als „Konflikt“ zweier Kon-
trahenten bezüglich eines Letztentscheidungsrechts beschrieben und untersucht 
wird,13 sondern teilweise deutlich martialischere Worte benutzt werden.14 Bei 

10 Zu diesem philosophischen Dialogverständnis Pfütze, in: Krause/Rätz, Soziale Arbeit 
im Dialog gestalten, S. 23 f. unter Hinweis auf Lueken, in: Hasselberg/Martienssen/Radtke, 
Der Dialogbegriff am Ende des 20. Jahrhunderts, S. 84, 88. Zur gleichwohl erforderlichen ge-
meinsamen Basis sogleich Kap. 1.

11 Zu positiven Einflüssen des gerichtlichen Dialogs siehe nur Poli, Der Staat 55 (2016), 
373, 382 u. 388 f.; dazu und zu den Grenzen s. a. noch Kap. 1, B. III. 2. a).

12 Für einen Überblick siehe Vorländer, APuZ 61 (35–36) (2011), 15 ff.
13 Dies gilt insbesondere bei der Kompetenz- bzw. Ultra-vires-Kontrolle, siehe ausf. 

Mayer, Kompetenzüberschreitung und Letztentscheidungsrecht, S. 1 ff. sowie Hufeld, in: Isen-
see/Kirchhof, HdbStR Bd. X, 2012, § 215 Rn. 58; H. Sauer, Jurisdiktionskonflikte in Mehr-
ebenensystemen, S. 3 ff. u. 179 ff.; Streinz, in: FS Roth, S. 823 ff.; allgemein zum Konflikt auch 
Mayer, in: von Bogdandy/Bast, Europäisches Verfassungsrecht, S. 559 ff.

14 Steinbeis, in: Steinbeis/Kemmerer/Möllers, Krise und Konstitutionalisierung in Europa, 
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der Betrachtung des Problems als Auseinandersetzung zwischen zwei Gerich-
ten, geht es regelmäßig um deren Rolle als Akteure im politischen und recht-
lichen System.15 Dabei wird dem EuGH üblicherweise die Rolle des „Motors 
der Integration“ zugewiesen,16 während die Rolle des BVerfG umstritten bleibt. 
So wird das Gericht einerseits als „Bremser“17 wahrgenommen, der dem Wesen 
der Integration nicht gerecht werde.18 Der ehemalige Präsident des BVerfG An-
dreas Voßkuhle hingegen bezeichnet das Gericht als Förderer der europäischen 
Integration durch Recht.19 Diese ambivalente Rolle des BVerfG spiegelt sich 
auch in der Literatur wider, wo die Rechtsprechung des Gerichts zur europäi-
schen Integration in Kategorien wie „europafreundlich“ oder „europaskeptisch“ 
eingeteilt wird.20 Obwohl vergleichbare Einordnungen eine schnelle Orientie-
rung ermöglichen, bieten Begriffe wie „freundlich“ und „skeptisch“ nur einen 
ersten – subjektiv geprägten – Anhaltspunkt. Schließlich hängt eine Beurtei-
lung als „europa-“ oder „integrationsfreundlich“ maßgeblich von der jeweiligen 
Perspektive und den Umständen des Einzelfalls ab. Gleiches gilt für eine Ein-
teilung in „Europarechtsfreundlichkeit“21 und „Europarechtsskepsis“, da auch 
hier die subjektive Prägung der Begriffe zu Problemen führen kann.22 Diese Ar-
beit wird daher den Fokus von einer subjektiv geprägten und die maßgeblichen 
Akteure in den Mittelpunkt stellenden Betrachtung weglenken. Zielführender 
ist es, keine Motivsuche zu betreiben, sondern das Verständnis und die materiel-

S. 97 spricht von einem „Krieg der Richter“. Für weitere Beispiele s. a. die Nachweise bei 
Mayer/M. Walter, JURA 2011, 532, 539; kritisch zum Konflikt- bzw. Konkurrenzbild Lim-
bach, EuGRZ 2000, 417, 418 f.; Schneider, AöR 139 (2014), 196, 198 ff. sowie Voßkuhle, 
NVwZ 2010, 1, 5.

15 Für eine akteursbezogene Betrachtung siehe z. B. Farahat/Krenn, Der Staat 57 (2018), 
357 ff.; Kahl, DVBl 2013, 197 ff.; Lepsius, EuZW 2012, 761, 762 sowie Ruffert, EuGRZ 2017, 
241 ff. Für die Politikwissenschaft siehe exemplarisch Höpner, BJfS 2011, 203 ff.; Lhotta/Ke-
telhut, in: van Ooyen/Möllers, Hdb. BVerfG im politischen System, S. 845 ff. sowie Höreth, 
in: van Ooyen/Möllers, Hdb. BVerfG im politischen System, S. 875 ff. Deutliche Kritik an der 
akteursbezogenen Sicht bei Grimmel, Europäische Integration im Kontext des Rechts, S. 5.

16 So bereits Everling, in: FS Lukes, S. 359, 374; aus jüngerer Zeit siehe nur Delfs, Kom-
plementäre Integration, S. 12 f.; zur unterschiedlichen Verwendung und Bewertung des Be-
griffs siehe Swoboda, ZIS 2018, 267, 277 dort Fn. 21 m. w. N.

17 So Giegerich, ZEuS 2016, 3, 47, der allerdings darauf hinweist, dass mit dieser Be-
zeichnung nicht zwingend eine negative Wertung verbunden ist.

18 Im Zusammenhang mit der Bankenunion z. B. Forsthoff, EuZW 2019, 977 u. 982.
19 Voßkuhle, JZ 2016, 161 ff., insb. 163.
20 Vgl. beispielsweise Berger, Anwendungsvorrang und nationale Verfassungsgerichte, 

S. 174, 281, 332 u. 336 ff.; Giegerich, ZEuS 2016, 3 ff.; Grzeszik, in: Dürig/Herzog/Scholz, 
GG, Art. 20 GG Rn. 267 f.; Hwang, EuR 2015, 703 ff.; van Ooyen, IPG 2009, 26 ff. Ähnlich 
J. Bergmann, in: Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, Kap. A., III. Rn. 16 ff., der seine Dar-
stellung in „Kooperations-“ und „Konfrontationsmaßnahmen“ gliedert; s. a. Je staedt, OULR 
64 (2017), 43 ff., der von Integrationsbeförderung und -begrenzung bzw. integrationspromo-
vierenden und -limitierenden Elementen spricht.

21 Zur Abgrenzung von Europafreundlichkeit und Europarechtsfreundlichkeit siehe Knop, 
Völker- und Europarechtsfreundlichkeit als Verfassungsgrundsätze, S. 262 ff.

22 Dazu nur Mayer, in: Giegerich, Der „offene Verfassungsstaat“, S. 237, 239 f.
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len Maßstäbe der Integration in den Vordergrund zu stellen.23 Trotz aller Institu-
tionalisierung ist nämlich zu beachten, dass die Frage nach dem Verhältnis von 
deutschem und europäischem Recht bzw. dem Verständnis der europäischen In-
tegration sowie ihren Grenzen auch und vor allem eine solche des materiellen 
Rechts ist.24 Die prozessuale Frage, welches Gericht entscheidet, bleibt zen-
tral, ist aber nicht die einzige Problematik in diesem Zusammenhang.25 Bevor 
also die Frage der (Letzt-)Entscheidung über die Maßstäbe der Integration be-
handelt werden kann, müssen die Maßstäbe selbst betrachtet werden. Unabhän-
gig davon, welchem Gericht man eine Kontrollkompetenz oder gar ein „letztes 
Wort“ zuweist, bleibt nämlich zu klären, anhand welcher Normen es diese Kon-
trolle vornimmt und vor allem, welche Maßstäbe dahinterstehen. Soweit die 
Gerichte dabei in ihrem Integrationsverständnis und ihren Maßstäben überein-
stimmen, besteht jedenfalls in inhaltlicher Hinsicht kein Widerspruch. Ob es 
eine solche Übereinstimmung gibt und wenn ja, welche Bereiche sie umfasst, 
gilt es im Folgenden zu bestimmen.

Ausgangspunkt der Untersuchung bildet eine allgemeine Annäherung an die 
rechtliche Dimension der europäischen Integration und den gerichtlichen Um-
gang mit ihr (Kapitel 1). Schließlich setzt eine Einordnung und Beurteilung der 
gerichtlichen Integrationsmaßstäbe denklogisch ein allgemeines Verständnis 
der Integration und ihrer rechtlichen Grundlagen voraus. Um beurteilen zu kön-
nen, ob „Integration“ von den Gerichten gleich oder ähnlich erfasst wird, gilt 
es zunächst zu klären, was allgemein im rechtlichen Sinne unter der „europäi-
schen Integration“ zur verstehen ist. Wie zu zeigen sein wird, liegt dem recht-
lichen Rahmen kein bestimmtes Integrationsverständnis zugrunde, sondern er 
ist vielmehr geprägt durch Offenheit. Infolge dieser Offenheit sind verschiedene 
rechtliche Perspektiven auf die Integration möglich, wobei das Integrationsver-
ständnis entscheidend von den rechtlichen Maßstäben der jeweiligen Perspek-
tive geprägt wird. Dies gilt auch und gerade für die Perspektiven von EuGH 
und BVerfG auf die europäische Integration, die sich in einem abweichenden 
Zugang zum Anwendungsvorrang des EU-Rechts und dessen Grenzen äußern. 
Aus den unterschiedlichen Positionen beider Gerichte zum Anwendungsvor-
rang ergibt sich ein Widerspruch, der herkömmlicherweise als unlösbarer „Ju-
risdiktionskonflikt“ erfasst wird, dem nur mittels Rücksichtnahme und Dialog 
beizukommen ist. Wie nicht zuletzt das PSPP-Urteil verdeutlicht hat, ist eine 
nachhaltige Überwindung des Konfliktbildes erforderlich. Dafür ist ein Ansatz 
notwendig, der die Maßstäbe des nationalen und europäischen Rechts gleicher-

23 Vgl. auch Schneider, AöR 139 (2014), 196, 198 ff., der sich bezogen auf die Ultra-vires-
Kontrolle gegen eine „Psychologisierung“ und ein „Widerspruchs-Narrativ“ ausspricht und 
die Bedeutung des (außenverfassungs-)rechtlichen Maßstabs betont.

24 Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, S. 287 f., die aber auch auf die Institutio-
nalisierung hinweisen; s. a. Proelß, EuR 2011, 241, 247 m. w. N.

25 H. Sauer, Jurisdiktionskonflikte in Mehrebenensystemen, S. 165 ff.
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maßen in den Blick nimmt und so eine maßstabsorientierte Gesamtperspektive 
auf die europäische Integration ermöglicht.

Aufbauend auf diesen ersten Erkenntnissen können im Anschluss die ent-
scheidenden Fragen des jeweiligen Integrationsverständnisses geklärt werden. 
Begonnen wird dabei mit den Maßstäben, die für grundlegende bzw. umfas-
sende Integrationsschritte, also die Änderung des europäischen Primärrechts 
gelten (Kapitel 2). Trotz umfassender verfassungsrechtlicher Vorgaben, die das 
BVerfG im Maastricht- und Lissabon-Urteil aufgestellt hat, gibt es in diesem 
Bereich bisher keinen unmittelbaren rechtlichen Konflikt der Gerichte, der mit 
der Auseinandersetzung um den Anwendungsvorrang vergleichbar wäre. Dies 
verwundert umso mehr, weil in der Rechtsprechung des BVerfG ein Integra-
tionsverständnis erkennbar wird, welches die Mitgliedstaaten als „Herren der 
Verträge“ in den Mittelpunkt rückt.26 Wenn nun gleichwohl eine Eskalation im 
Bereich der Primärrechtsänderung ausbleibt, könnte dies darauf zurückzuführen 
sein, dass das EU-Recht diese Einschätzung des BVerfG teilt oder ihr jedenfalls 
nicht widerspricht. Um dieser Frage nachzugehen, werden die Voraussetzungen 
des EU-Rechts für Primärrechtsänderungen bestimmt und jenen verfassungs-
rechtlichen Anforderungen gegenübergestellt, die das BVerfG aufgestellt hat. 
Auch wenn im Bereich des Primärrechts weder ein unmittelbarer Dialog noch 
ein Konflikt zwischen den Gerichten besteht, kann durch diesen Vergleich ver-
deutlicht werden, inwieweit eine (fehlende) Eskalation von übereinstimmenden 
oder vergleichbaren Integrationsmaßstäben abhängt.

Im Anschluss werden die einzelnen Teilbereiche einer möglichen unmittel-
baren Kooperation von BVerfG und EuGH hinsichtlich des EU-Sekundärrechts 
untersucht. Dabei soll, gewissermaßen aus der Vogelperspektive, bestimmt 
werden, inwieweit in verschiedenen Bereichen Überschneidungen zwischen 
den jeweiligen Maßstäben und damit im Integrationsverständnis möglich sind 
oder bereits bestehen. Den Anfang machen mit den Grundrechten sowie der 
(Verfassungs-)Identität die Bereiche, in denen eine endgültige Eskalation bisher 
ausgeblieben ist. Gerade der Bereich der Grundrechte (Kapitel 3) steht mit dem 
Solange-Vorbehalt am Beginn des vom BVerfG postulierten „Kooperationsver-
hältnisses“27 mit dem EuGH und bildet gewissermaßen die „Blaupause“ für den 
(mittelbaren) gerichtlichen Dialog. Tatsächlich scheint trotz der unterschiedli-
chen Grundrechtskataloge („Verschiedenes“) ein vergleichbares europäisches 
Verständnis hinsichtlich der Notwendigkeit eines effektiven Grundrechtsschut-
zes („dasselbe“) denkbar. In jüngster Zeit hat das BVerfG in den Entscheidun-
gen Recht auf Vergessen I und II sogar erklärt, in Zukunft auch die Grundrechte 
der EU-Grundrechtecharta (GRCh) in Kooperation mit dem EuGH anzuwen-

26 Jüngst auch BVerf GE 154, 17, 90 f. Rn. 111 – PSPP-Urteil; ausf. noch Kap. 2, B. III. 3.
27 BVerf GE 37, 271, 285 – Solange I; BVerf GE 73, 339, 387 – Solange II; in BVerf GE 89, 

155, Ls. 7, 175 u. 178 – Maastricht nutzte das Gericht in diesem Zusammenhang erstmals den 
Begriff „Kooperationsverhältnis“.
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den.28 Somit wird auch Raum für einen unmittelbaren und unter Umständen 
kontroversen Austausch („Verschiedenes“) über die europäischen Grundrechte 
(„dasselbe“) geschaffen.

Weniger eindeutig ist die Lage hinsichtlich der vom BVerfG postulierten 
„Verfassungsidentität“ (Kapitel 4). Während das BVerfG bei der erstmaligen 
Erwähnung die Identitätskontrolle als Pendant zur Wahrung der „nationalen 
Identität“ im Sinne des Art. 4 Abs. 2 S. 1 EUV präsentierte,29 ist das Gericht 
von diesem Ansatz später wieder abgerückt.30 Unabhängig von der Tatsache, 
dass auch insoweit der Konflikt bisher nicht eskaliert ist, spielt gerade die Iden-
titätskontrolle eine entscheidende Rolle in der jüngeren Rechtsprechung des 
BVerfG. Vor dem Hintergrund, dass auch die EU über Art. 4 Abs. 2 S. 1 EUV 
zur Wahrung der „nationalen Identität“ der Mitgliedstaaten verpflichtet ist, 
sind auf den ersten Blick durchaus Überschneidungen denkbar. Auch insoweit 
ist also zu untersuchen, inwieweit möglicherweise eine Kooperation mit dem 
EuGH zur Ausprägung eines einheitlichen oder jedenfalls vergleichbaren Maß-
stabs möglich ist. Um im gewählten Sprachbild zu bleiben, stellt sich die Frage, 
ob und inwieweit hinter der „Verfassungsidentität“ auf der einen und der „natio-
nalen Identität“ auf der anderen Seite („Verschiedenes“), ein einheitlicher Maß-
stab bzw. ein einheitliches Identitätsverständnis („dasselbe“) steht.

Zum Abschluss wird dann der Bereich der EU-Kompetenzen untersucht, in 
dem es nunmehr zur erstmaligen Eskalation gekommen ist (Kapitel 5). In An-
betracht der Tatsache, dass EuGH und BVerfG in diesem Bereich mit dem EU-
Recht – jedenfalls auch – über den gleichen Maßstab sprechen („dasselbe“), 
wird durch die Eskalation ein abweichendes Verständnis („Verschiedenes“) of-
fensichtlich. Da es aber gerade im Bereich der Kompetenz- bzw. Ultra-vires-
Kontrolle zum unmittelbaren Austausch von BVerfG und EuGH gekommen 
ist, besteht jedenfalls die Möglichkeit, im Wege des Dialogs ein einheitlicheres 
Verständnis zu entwickeln. Der Bereich der Kompetenzen ist besonders ent-
scheidend, weil er untrennbar mit der Frage der (Letzt-)Entscheidung über die 
Maßstäbe der Integration verbunden ist. Die Inhalte des letzten Kapitels bilden 
damit in besonderem Maße zugleich die Grundlage für das Gesamtergebnis der 
Untersuchung.

Unter Berücksichtigung der in den verschiedenen Bereichen ermittelten 
Maßstäbe kann dann abschließend bestimmt werden, inwieweit die Gerichte 
tatsächlich in ihrem Integrationsverständnis übereinstimmen oder voneinander 
abweichen und wer in welchem Umfang zur Entscheidung berufen ist. Dies er-
möglicht es, nicht zuletzt im Hinblick auf künftige Verfahren vor dem BVerfG, 
die Grundlagen für eine dringend notwendig erscheinende Weiterentwicklung 
des gerichtlichen Austauschs zu legen und die Grundzüge einer maßstabsori-

28 BVerf GE 152, 152 – Recht auf Vergessen I; BVerf GE 152, 216 – Recht auf Vergessen II.
29 BVerf GE 123, 267, Ls. 4, 353 f. – Lissabon.
30 BVerf GE 134, 366, 386 f. Rn. 29 f. – OMT-Vorlagebeschluss.
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entierten Kooperation zu entwickeln. Ein neu verstandenes, maßstabsorientier-
tes Kooperationsverhältnis zwischen BVerfG und EuGH würde nicht nur zur 
Überwindung des Konfliktbildes beitragen, sondern zugleich im Wege der ge-
meinsamen und einheitlichen Wahrung des Rechts den Kern der europäischen 
Rechtsunion stärken.



Kapitel 1

Maßstäbe der Integration – Eine Frage der Perspektive

Bevor die Rechtsprechung von EuGH und BVerfG im Hinblick auf das jewei-
lige Integrationsverständnis und mögliche vergleichbare Maßstäbe untersucht 
werden kann, ist es unumgänglich, ein allgemeines Verständnis der Integrati-
on und dem gerichtlichen Umgang mit ihr zu erlangen. Obwohl ein koope-
rativer Austausch weder in Bezug auf die (Rechts-)Sprache noch hinsichtlich 
des Verständnisses vollständige Einigkeit voraussetzt, sondern vielmehr erst 
zur Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses beiträgt,1 ist ein Mini-
mum an geteilten Werten bzw. rechtlichen Konzepten als gemeinsame Basis für 
einen Dialog erforderlich.2 Die entscheidenden Fragen für einen kooperativen 
Umgang mit der „europäischen Integration“ sind also, ob erstens eine solche 
Basis existiert und zweitens, wie die Gerichte mit dieser umgehen. Anders aus-
gedrückt gilt es zu klären, inwieweit die Gerichte die „europäische Integration“ 
anhand gemeinsamer Werte und Maßstäbe beurteilen könnten bzw. sie bereits 
jetzt als rechtliches Konzept ähnlich verstehen. Um diese Fragen beantworten 
zu können, gilt es zunächst den gemeinsamen Bezugspunkt und damit die Aus-
gangslage des Austauschs von EuGH und BVerfG zu bestimmen. Um bewerten 
zu können, ob die Gerichte bei der „europäischen Integration“ eher mit- oder 
durcheinander reden, muss zunächst der Begriff der Integration erfasst und ins-
besondere geklärt werden, inwieweit die „europäische Integration“ einer recht-
lichen Gestaltung und damit einem gerichtlichen Austausch zugänglich ist (A.). 
In einem weiteren Schritt müssen dann die Zugänge der Gerichte zur Integra-
tion in den Blick genommen werden, die durch abweichende Perspektiven auf 
den Anwendungsvorrang des EU-Rechts und dessen Grenzen geprägt sind. Ob-
wohl diese zu einem grundlegenden Widerspruch führen und die zum Umgang 
mit diesem Widerspruch bisher angewendeten Konfliktvermeidungsstrategien 
im PSPP-Urteil offensichtlich an ihre Grenzen gestoßen sind (B.), ist trotz oder 
gerade wegen der unterschiedlichen Perspektiven ein kooperativer Umgang an-
hand ähnlicher oder vergleichbarer Maßstäbe möglich und nötig (C.).

1 Dazu bereits oben S. 2 f.
2 Siehe nur Paunio, NoFo 7 (2010), 5, 7 f. u. 13 ff. sowie Claes/de Visser/Popelier u. a., in: 

Claes/de Visser/Popelier u. a., Constitutional Conversations in Europe, S. 1, 4; jeweils m. w. N.
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A. Die rechtliche Erfassung der europäischen Integration  
als gemeinsame Grundlage

Ausgangs- und Bezugspunkt des gerichtlichen Austauschs ist die Erfassung 
der europäischen Integration als rechtliches Phänomen. Aus diesem Grund 
ist es notwendig, den Begriff der „europäischen Integration“ und ihren recht-
lichen Rahmen genauer zu untersuchen. Während der Integrationsbegriff im 
Grundgesetz nicht auftaucht,3 wird er im EU-Primärrecht auch ausdrück-
lich erwähnt. Nach dem Wortlaut der Präambel des Vertrags über die Euro-
päische Union (EUV) wurde „der Prozess der europäischen Integration“ mit 
dem Vertrag von Lissabon „auf eine neue Stufe“ gehoben. Dieses Bild füllt 
der EUV in der Folge weiter aus, wenn er den Vertrag als „neue Stufe bei der 
Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas“ bezeichnet 
(Art. 1 Abs. 2 EUV). Schließlich greift auch der Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) diese Terminologie auf und spricht in seiner 
Präambel vom „immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker“. 
Mit den Worten des Zusammenschlusses und der immer engeren Union um-
schreiben die Verträge zwar die europäische Integration, determinieren dabei 
aber nicht deren Ausmaß und Ziel.4 Insbesondere enthält das EU-Primärrecht 
keine über die erwähnten Formulierungen hinausgehende begriffliche Eingren-
zung oder gar verbindliche Definition des Integrationsbegriffs. Auch im Üb-
rigen ist der Begriff nicht abschließend und allgemeinverbindlich definiert.5 
Vielmehr handelt es sich um einen in hohem Maße unbestimmten bzw. offenen 
Begriff,6 welcher verschiedene Facetten umfasst. Diese begriffliche Offenheit 
der Integration prägt bis heute die Entwicklung der EU und ist auch in ihren ver-
traglichen Grundlagen angelegt. Bei der „europäischen Integration“ handelt es 
sich also um einen ambivalenten Begriff, der erst im Kontext des integrations-
typischen Zusammenspiels von Politik, Wirtschaft und Recht und den damit 
zusammenhängenden Auseinandersetzungen erschlossen werden kann (I.). Für 
die Bestimmung des Ausgangs- und Bezugspunkts der gerichtlichen Auseinan-
dersetzung ist dabei naturgemäß der rechtliche Kontext bzw. Rahmen der euro-
päischen Integration von besonderem Interesse (II.)

3 Die Präambel und Art. 23 GG zielen zwar ausdrücklich auf ein „vereintes Europa“ er-
wähnen aber nicht den Begriff der Integration.

4 Terhechte, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, EUV/AEUV, EUV Präambel Rn. 7 u. 15 f.
5 Thiemeyer, Europäische Integration, S. 9; s. a. J. H. Kaiser, in: FS Hallstein, S. 266, 268.
6 Vgl. Spolaore, JEP 27 (2013), 125, 131 in Bezug auf die „immer engere Union der Völ-

ker Europas“.
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